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D E R    L A N D R A T  
Geschäftsbereich: 
Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz 

DRUCKSACHE 

Az.: 
16-70 22 03 

lfd. Nr. Jahr 

Datum: 
20.06.2017 

96 2017 

 

Vorlage 
 
  Zutreffendes ankreuzen � 

    Beschlussvorschlag 

an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen) Sitzungstag öffent-
lich 

nicht- 
öffentlich 

ange- 
nommen 

abgelehnt geändert 

 Ausschuss für Umweltschutz 10.08.2017      

                  

 Kreisausschuss 25.08.2017      

 Kreistag            

 Die Ziele der UN-Behindertenrechts-
konvention wurden berücksichtigt:  ja  nein  entfällt 

       
Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk): Geschäftsbereich 16 

Gefertigt: Beteiligt: Landrat zur Beschlussausführung. 

16.13       16.1       GBL 16       III            
                                                gez. Radeck (Handzeichen) 

 
Betreff: Abfallwirtschaft im Landkreis Helmstedt  
hier: Abstimmungsvereinbarung über die Durchführung des Dualen Systems im Landkreis 

Helmstedt 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Verlängerungsvereinbarung zur Abstimmungsvereinbarung sowie der Verlänge-
rungsvereinbarung zur Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an Abfallberatung und 
Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen mit der Fa. Belland Vision GmbH wird zuge-
stimmt.



 
 DRUCKSACHE 
Vorlage lfd. Nr. Jahr 

(Fortsetzungsblatt) 96 2017 
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Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen: 

 
Auf der Grundlage der Verpackungsverordnung (VerpackV) wurde zum 01.01.1993 das 
Duale System auch im Landkreis Helmstedt eingeführt. Die damalige Duales System 
Deutschland GmbH trat an, um den Einzelhandel von der Rücknahmepflicht gebrauch-5 
ter Verpackungen zu befreien und über das Duale System eine endverbrauchernahe 
Rücknahme sicherzustellen. Über das Lizenzzeichen „Der grüne Punkt“ signalisierte der 
Handel seine finanzielle Teilnahme am System.  
 
Zwischenzeitlich haben sich weitere Duale Systeme registrieren lassen und auch die 10 
Freistellung in den einzelnen Bundesländern erlangt. Hierzu haben sie gegenüber den 
jeweiligen Kommunen eine Unterwerfungserklärung zur Abstimmungsvereinbarung mit 
der DSD GmbH abgegeben. 
 
Dieser kartellrechtlich erwünschte Wettbewerb führte letztlich dazu, dass aufgrund der 15 
großen Anzahl an Dualen Systemen eine Clearingstelle als Koordinierungsstelle einge-
richtet wurde.  
 
Die Dualen Systeme sind in der Clearingstelle mit der weiteren Ausgestaltung der so-
genannten Ausschreibungsführerschaft befasst.  20 
D. h. man versucht sich zu einigen, welches der Duale Systeme mit welcher Gebiets-
körperschaft die Abstimmung vornimmt bzw. sie auf dem Status Quo verlängert und das 
sogenannte operative Geschäft ausschreibt. 
 
Für den Landkreis Helmstedt ist nunmehr die Firma Belland Vision GmbH federführend 25 
für die Ausschreibung des LVP-Anteils des Verpackungsabfalls zuständig und somit 
auch für die Umsetzung der Abstimmungsvereinbarung.  
Für die Ausschreibung des Glas-Anteils des Verpackungsabfalls war die DSD GmbH 
zuständig. 
 30 
Die Firma Belland Vision GmbH hat dem Landkreis die Verlängerung der Abstim-
mungsvereinbarung einschließlich der jeweiligen Systembeschreibung sowie die Ver-
längerung der Nebenentgeltvereinbarung bis zum 31.12.2020 vorgeschlagen.  
 
Inhaltlich bleiben die Vereinbarungen unverändert. Ansätze, die Nebenentgelte für die 35 
Abfallberatung zu erhöhen, wurden mit Verweis auf einen mit den kommunalen Spit-
zenverbänden abgestimmten Kostensatz abschlägig beschieden. 
 
Im operativen Geschäft ist bis zum 31.12.2017 noch die Fa. ALBA Niedersachen-Anhalt 
GmbH tätig. Derzeit läuft die Ausschreibung für den nächsten Vertragsturnus 2018 -40 
2020. 
 
Die Abstimmungsvereinbarung und die damit verbundene Nebenentgeltvereinbarung 
aus dem Jahr 2004 sowie die allgemeine Systembeschreibung, sind als Anlage 1, die 
neuen Vereinbarungen als Anlage 2 beigefügt. 45 
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